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An den

Rat der Stadt Bergisch Gladbach
BM-13 Anregungen und Beschwerden
Postfach 20 09 20

51439 Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach, 12.3.2021

Sehr geehrter Herr Frank Stein,

anbei übersenden wir ihnen einen Anregung gemäß $ 24 Gemeindeordnung NRW für
den Ausschuss Anregungen & Beschwerden des Stadtrats Bergisch Gladbach:

Kommunale Verkehrswende sozial gerecht gestalten-
Parkgebühren fair und klimafreundlich anpassen.

Parkraumbewirtschaftung setzt in der Regel keine großen Investitionen voraus und lässt
sich kurzer Zeit umsetzen.

Ziele Parkraumbewirtschaftung:

« Klimaschutz - Gesundheitsschuiz! Parksuchverkehr kann vermieden und damit die

Lärm- und Abgasbelastung und CO2-Austoss reduziert werden.

« Eine flächenhafte Parkraumbewirtschaftung entlastet den öffentlichen Raum,
verbessert die Verkehrssicherheit und verspricht eine höhere Aufenthaltsqualität.

e Fahrrad und ÖPNV stärken! Durch Parkgebühren und ein reduziertes
Parkplatzangebot werden Autofahrerinnen und Autofahrer motiviert, zu Fuß zu
gehen, Fahrrad zu fahren oder Busse und Bahnen zu nutzen.

» Pro Einzelhandel! Durch die Bewirtschaftung kann die Nutzungszeit gesteuert
werden, um eine höhere Fluktuation zu erreichen. Dieses nutzt dem Einzelhandel

und Kunden können in der Nähe der Verkaufsstellen parken.

e Investitionen in den Zentren sichern! Gleichzeitig können die mit der

Parkraumbewirtschaftung generierten Einnahmen im Idealfall nicht nur zur Deckung
der Bewirtschaftungskosten, sondern auch zur Finanzierung von alternativen

Verkehrsangeboten oder Gestaltung der Zentren und Subzentren genutzt werden.

Klimafreundliche Verkehrswende vor Ort

Ziel eines klimafreundlichen und fairen Mobilitätskonzepts ist es den PKW-Verkehr
zugunsten des OPNV, Radverkehrs und der Fußgänger zu verringern. Dazu müssen
Maßnahmen umgesetzt werden, die den Umstieg für die Verkehrsteilnehmer*innen
attraktiv machen. Das funktioniert auch und insbesondere über den Preis, denn die

Nutzer zahlen müssen. Um eine wirkliche und soziale gerechte Verkehrswende zu
erreichen müssen aber auch unfaire und preisliche Bevorzugung und andere Vorzüge für
den Autoverkehr wegfallen oder mittelfristig zurückgefahren werden.



Während im VRS der Leitsatz gilt, dass der ÖPNV möglichst durch die Fahrgäste und
Ticketeinnahmen gedeckt werden soll, gilt bei Autos das Prinzip hoher Subventionen und
Bevorzugung in allen Bereichen. Die hohen Kosten der PKW-Infrastruktur werden
umfassend durch die Allgemeinheit finanziert und nicht individuell durch die Autofahrer

selbst. Gleiches gilt bisher für die dadurch verursachten volkswirtschaftlichen Schäden.

Kosten und Gebühren

Tatsächlich kann die Parkraumbewirtschaftung die tatsächlichen Kosten, die durch die
Bereitstellung und Instandhaltung der Parkplätze entstehen nicht decken; jetzt und wohl

auch in Zukunft nicht. Auch die Kosten der Infrastruktur, wie Straßen und Wege, die zu
den Parkplätzen führen, kann durch Einnahmen aus dem Parkgebühren nicht gedeckt

werden. Die Einnahmen decken meist nur die Kosten der Bewirtschaftung (Automaten,

Personal, Beschilderung, ...) und Überschüsse werden im Haushalt frei verwendet.
Selbst die zusätzlichen Einnahmen, die durch Verwarnungsgelder (Park-Knöllchen) von
der Stadt eingenommen werden, können die tatsächlichen Kosten der gesamten
Infrastruktur Auto und Parken nicht finanzieren.

Parkgebühren schon vor 2006 bei nur 0,50 €
Die aktuelle Struktur der Parkgebühren Bergisch Gladbach ist mindestens 15 Jahre alt.

(Nachweis: Gebührenordnung von 2006 - Leider können die Antragsteller keine ältere

Gebührenordnung vorlegen) Die Recherche hat ergeben (Anlage KStA-Artikel 2006),
dass vor 2006 folgende Parkgebühren galten: 20 Minuten — 0,50 €. 15 Minuten frei,
keine Monatstickets. Vor 2006 galten überall 30 Minuten 0,50 € und 15 Minuten frei.
Dieses entspricht einer Tariferhöhung um 50% (1 Stunden vor 2006 = 1 € nach 2006 =

1,50 €). Seit wann die vorangegangene Gebührenordnung galt ist nicht bekannt.

Parkgebühren Zone 2 in 2006 um 50% gesenkt

Tatsächlich liegen die Parkgebühren aber wohl schon seit 20 Jahren (oder mehr) bei
0,50 €. 2006 wurden die Zonen 1 und 2 eingeführt und die Gebührenerhöhung aus 2006

in der Zone 2 zurückgenommen. Dort wurde statt der 20 Minutentaktung wieder ein 30
Minutentakt für 0,50 € eingeführt. Damit wurde eine Gebührensenkung für Autos und

Parken um -50% umgesetzt. Möglicherweise kann die Verwaltung diese Information der
Gebühren-ordnungen vor 2006 zur Beratung ergänzen um damit ein transparenteres Bild

der Gebührenentwicklung zu bekommen.

Grundlage der Anregung sind die Gebührenordnung 2006 und die aktuell gültige
Gebührenordnung 2011. Beide enthalten bei den Parkgebühren 20 uund 30 Minuten
eine Gebühr von 0,50 € und hat sich seit 15 Jahren nicht verändert. (Vergleichstabelle

2006/2021) In 2011 wurde mit kostenlosen Parken an Adventstagen eine kostenlose

Parkvariante eingeführt, was einer Preissenkung für diese Tage um 100% entspricht.

ÖPNV-Tarife steigen zwischen 2006 und 2021 um bis zu 52% an
Zum Vergleich eine Vergleichstabelle der Tarifentwicklung im Verkehrsverbund Rhein-
Sieg von 2007 (Anlage Ticketbroschüre VRS von 2007) und heute 2021 (Anlage
Preistabelle VRS 2021). In diesem Zeitraum von 14 Jahren wurden die Tickeipreise im

VRS je nach Ticket zwischen 30% und 52% angehoben (deutlich über der Steigerung
des Verbraucherindex von 21%). Siehe dazu Vergleichstabelle 2006 und 2021.

im VRS gibt es keine kostenlosen Fahrmöglichkeiten für Erwachsene, wie die
„Brötchentaste“ oder Adventstagen. Als einmalige Werbemaßnahme wurde 2019 ein
ticketfreier Tag im VRS durchgeführt. In 2020 wurde dieses nicht wiederholt und ob das

weitergeführt wird ist den Antragstellern nicht bekannt.



VRS Einzelticket 1b stieg seit 2000 um 71%
Im Jahr 2000 kostete ein Einzelstreckenticket 1b für Erwachsene 3,50 DM. Umgerechnet

wären das 1,75 €. In 2016 lag der Preis 1b schon bei 2,80 € und heute 2021 kostet das
gleiche Ticket 1b 3,00 €. (Siehe Anlage Express und Preisliste VRS von 2016 und VRS
2021) Das entspricht einer Tariferhöhung in 21 Jahren um 1,25 € und mehr als 71%,

während im gleichen Zeitraum die Parkgebühren in Bergisch Gladbach bei 0,50 €
eingefroren wurden. Heute könnte man nur mit der Tariferhöhung von 1,25 € deutlich
mehr als 1 Stunde in Zone 2 Bergisch Gladbach Parken. Auch hier wäre es hilfreich,
wenn die Verwaltung ältere Tariftabellen des VRS vorlegt, um die Tarifentwicklung für
den VRS in den letzten 20 Jahren deutlich zu machen.

Äpfel & Birnen vergleichen - Nutzungszeiten, Leistung und Preis
In den Vergleichstabellen wird die Nutzungszeit als Rahmen verwendet, um damit eine

„Leistung“ zu vergleichen. Für eine Kurzstrecke (4 Haltestellen-Fahrt) wird meistens nicht
mehr als durchschnittlich 20 Minuten benötigt, selbst wenn ein Umstieg erforderlich ist.

Üblicherweise benötigt man aber max. 10 Minuten. Für eine Fahrt von den Rändern der
Stadt Bergisch Gladbach zur Stadtmitte (Cityticket 1a) ist eine Fahrtzeit von 30-45

Minuten zugrundgelegt. Alle anderen Tickets in der Vergleichstabelle sind zeitgebunden

Tickets im Citytarif und werden mit der Parkdauer vergleichen.

Dieser „Vergleich” berücksichtigt nicht die ÖPNV-Fahrleistung gegenüber dem ruhenden
Verkehr. Umgekehrt wird aber auch die Nutzungsdauer der PKWs auf öffentlichen
Straßen, die zum Erreichen der Parkplätze notwendig sind, oder der verwendete
öffentliche Raum (Quadratmeter) nicht berechnet, auch wenn PKWs dafür keine

nutzungsabhängige Gebühren zahlen müssen. Die Vergleichsdarstellung dient schlicht
zur Vereinfachung und erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch.
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Tatsächlich wird deutlich, dass der ruhende Verkehr und das Auto durch sehr niedrige

Parkgebühren nicht nur bevorzugt, sondern auch deutlich subventioniert wird.

In 2011 hat man die Parkgebühren mit der Einführung von kostenlosen Parken an
Adventssamstagen sogar für diese Tage um 100% gesenkt.



Als weitere Vergleichszahl: Die Verbraucherpreise sind seit 2007 um ca. 21,5%
gestiegen. Die Parkgebühren in Bergisch Gladbach nicht.

Gleichzeitig gilt in der Preispolitik des VRS immer noch die Linie, dass die Kosten des
ÖPNV weitestgehend durch die Einnahmen aus Ticketverkäufen gedeckt werden sollen.
Fazit: Äpfel erhalten Subventionen, während die Birnen selbst zahlen müssen.

In den Vergleichstabellen werden nicht die Kosten dargestellt, die durch die von
Emissionen verursachten Gesundheitsschäden und Schäden durch zu hohen CO2-

Ausstoss der Volkswirtschaft und Klima entstehen. Die Vorteile des ÖPNV sowohl für

Klimaschutz, für Gesundheit und die geringeren volkswirtschaftlichen Kosten für
öffentliche Infrastruktur werden als bekannt vorausgesetzt. Während die ÖPNV-
Fahrgäste damit den größten Teil ihres Verkehrsmittels selbst bezahlen müssen, werden
die Kosten des fließendes Auto-Verkehrs und des ruhenden Auto-Verkehrs auf die

Allgemeinheit und damit sogar noch auf die ÖPNV-Kunden abgewälzt.

Wettbewerb der Systeme?
In allen öffentlichen Bereichen und auch im ÖPNV wird vom Wettbewerb der Systeme
gesprochen und markwirtschaftliche Maßstäbe angelegt. Bei der Auto-Infrastruktur inkl.
der Parkplätze geschieht das nicht. Autos und Infrastruktur werden hoch subventioniert.

Mit dem Auto „Brötchen einkaufen“ fahren? Klimafeindlich!

Besonders deutlich wird diese Vorzugsbehandlung für PKWs bei der sogenannten
„Brötchentaste“, die in Berg. Gladbach 15 Minuten kostenloses Parken ermöglicht. Diese
„Brötchentaste“ soll tatsächlich Anreize schaffen auch für eine Kleinigkeit die Zentren

aufzusuchen und dort schnell einzukaufen. Ziel einer Parkraumbewirtschaftung ist es,
die Verkehrsströme effektiv zu steuern und nicht den Binnenverkehr zu vergrößern. Die
„Brötchentaste“ fordert die Kunden auf, mit dem Auto ihre „Brötchen“ zu kaufen zu

fahren, statt dieses klimafreundlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu tun. Die

„Brötchentaste“ ist klimafeindlich und erhöht den Verkehr. Abgesehen davon, dass es
sich dabei nicht um hohe Umsätze für den Einzelhandel handeln kann, welche in 15

Minuten erzielt werden, ist dieses ist im Sinne einer klimafreundlichen Verkehrswende

völlig falsch. Der Nachweis, dass die „Brötchentaste“ dem Handel wirklich Nutzen bringt,
konnte bisher nicht erbracht werden, auch wenn dies immer wieder behauptet wird.

Im Bereich des ÖPNV gibt es solchen kostenlose „Kurzfahr“-Angebote nicht. Hinzu tritt,
dass dem Steuerzahler mit diesen 15 Minuten kostenlosen Parken und der Subvention

des Autos mind. 200.000 — 300.000 € Einnahmen pro Jahr entgehen.

Kostenioses Parken in Zeniren sollte in der nächsten Parkgebührenordnung wegfallen.

Parkgebühren schrecken Einkäufer nicht ab. Teurere Parkflächen sehr beliebt!
Auch wenn beharrlich behauptet wird, nutzt die „Brötchentaste“ dem Einzelhandel nichts,

denn der Kostenfaktor Parken spielt nur einen geringen Faktor bei Kaufentscheidungen.
Kunden, die mit dem Auto zum Einkaufen fahren bezahlen auch ihre Parkgebühren.
Dabei sind 0,50 € nicht entscheidend. Der Verweis, dass 70% der Käufer ein Auto

benutzt ist kein Beleg dafür, dass diese keine höheren Parkgebühren zahlen würden.

Die heutigen technischen Möglichkeiten machen zukünftig auch Systeme möglich, in der
der Einzelhandel ihren zahlenden Kunden die Parkgebühren erstattet. Die Einzelhändler,

die Kunden mit Autos zukünftig subventionieren wollen, könnten dies selbst tun und
somit selbst überprüfen, ob dieses im Wettbewerb hilfreich ist. Einige Einzelhändler in
Berg. Gladbach betreiben eigene Parkhäuser und Parkplätze und haben längst ein

solches System etabliert. (Wer kauft bekommt günstigeres Parken und nicht jeder.)

Tatsächlich liegen die Gebühren auf den großen privaten Parkflächen über denen für die



meisten öffentlichen Parkplätzen (Zone 2); teilweise über den Gebühren der wenigen
Parkplätze in Zone t. Diese privaten Parkplätze und Parkhäuser werden dennoch hoch
frequentiert, selbst wenn die Kunden nicht dort kaufen.

En
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Autos parken fast überall zum Null-Tarif. Vorzugsstellung bleibt bestehen.
Während der ÖPNV immer kostenpflichtig ist, ist fast überall im öffentlichen Raum
(außer in Zentren) kostenloses parken möglich. Es werden öffentliche kostenlose
Parkplätze geschaffen... Ein PKW steht 23 h am Tag. Gebühren werden nur in Zone 1/2
fällig. Die Vorzugstellung Auto bleibt auch noch einer Gebührenänderung in den Zentren.

Förderung von Einzelhandel und Gewerbe in den Zentren und Subzentren.
Um die Zentren und Subzentren attraktiver zu machen und den dortigen Handel und das

Gewerbe zu unterstützen, sollten mit den zusätzlichen Einnahmen aus der

Parkraumbewirtschaftung wirksame Maßnahmen umgesetzt werden. Das können sein:

- Ausbau Park+Ride Parkplätze bei Haltestellen in Richtung der Zentren/Subzentren
- Mehr, verbesserte und sichere Parkmöglichkeiten für Fahrräder in den Zentren
- Kostenlose Ladestationen für E-Bikes in der Nähe des Einzelhandels

- Ausbau E-Bike-Sharing-Angebots inkl. Ladestationen
- Ausbau Mikromobilität (E-Scooter, E-Roller, ...) inkl. Ladestationen
- Ausbau Carsharing (wasserstoff/elektrisch/hybrid) E- & Wasserstofstationen

- Aufbau von Lastenfahrradangebot als Lieferservice des Handeis.
-  Taktverdichtung und Ausbau in die Abendzeiten beim OPNV
- Bessere OPNV-Anbindung und Taktverdichtung der städtischen Randbereiche
-  Ticket- oder kostenlose Tarife im OPNV. (z.B.: Adventssamstage o. grundsätzlich)
- Ausbau und Einrichtung von Fahrradwegen und Fahrradstraßen
-  Radschnellwege zu den Zentren.
- Einrichtung von Radstationen in Bensberg und Refrath
- Entwicklung Seilbahnkonzepte in Stadtteilen
- Aufbau Pendler- und Mitfahrportal für Stadt- & Kreisverwaltung intern und öffentlich

für Bürgerinnen & Unternehmen (Beispiel: Pendlerportal Landesverwaltung NRW)
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Zentren durch mehr Grünflächen,

Brunnen, Spielplätze, Sitzplätze, ... .
- Ausbau der Fußgängerzonen statt Rückbau und Öffnung für Autos
-  Open-Wlan / Free Hotspots in den Zentren und Sub-Zentren
- Die Stadtzentren können durch kulturelle Angebote aufgewertet werden.
-  Höherer Kulturetat (sechsstelliger Betrag) für das Stadt & Kulturfeste und andere

Stadtteilfeste (Stadtmitte, Refrath, Bensberg, Schildgen, Weihnachtsmärkte, ...)



- Kostenlose Eintritte in alle Museen jeden Tag
-  Kulturinitiativen in Zentren u. Subzentren fördern, Straßenmusik, Theater, Kunst, ...

Kostenloser ÖPNV an den Adventstagen fördert Handel und Gewerbe
Seit 2011 gilt in den Zentren kostenloses Parken zu den Adventstagen. Ob dieses zu

Umsatzsteigerung führt ist nicht nachweisbar. Tatsächlich würde ein kostenloser ÖPNV
an diesen Tagen dazu beitragen, dass viele vom Auto auf den ÖPNV umsteigen. Das
würde auch dem Einzelhandel und dem Gewerbe nutzen.

Varianten in der Parkgebührengestaltung:

Parkgebühren + geringe %VRS-Stei- 2007 / 2021 Parkgebühren + hohe

gerung zu 200 Änder. Euro Prozent %VRS-Steigerung zu 2007 Änder.

15Min  __]färwel-|| | | JısMin |fättwee| -)

[Adentssamstage| 0,70€] neu
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seit 2006 Änder. Steigerung rung bis 2026 Änder.
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Variante 3 - Pro Klimaschutz, pro ÖPNV, pro Fahrrad, pro Einzehandel, keine Änderung bis 2004

7Tünderunge]Anderung]vastant]vns-pres|uRssteise[Vrsstce%
Tossentwe _Tsmweel | | | |

ana I A I orenmaal_300e|_0el 30%)

Indentssamstage[ose/nae| |_oox|Koderzalzerzse]one 76%
Zusätzliche Einnahmen geschätzt  11Mio.pa.
(*Werte für 30 Minuten Tarif sind umgerechnet aus 3x20 Minuten Tarif)

Die konkreten Anregungen - Der Stadtrat möge folgende Maßnahmen beschließen:

Alle Anregungen werden ohne Termin (Inkrafttreten) vorgeschlagen. Angesichts der
COVID19-Pandemie ist eine Einführung 2021 oder in 2 Stufen über 2 Jahren denkbar.

1. Anhebung der der Parkgebühren entsprechend der Variante 3 (siehe Tabellen)
Kurzparker und 20 Minuten fällt weg
30 Minuten Zone 1 - 1,00 €

30 Minuten Zone 2 - 0,/0 €

Tagesticket Zone 2 - 8,50 €, NEU Tagesticket Zone 1- 12,00 €
Monatsticket Zone 2 — 85,- €

Mit diesem Modell können die oben formulierten Ziele der Parkraumbewirtschaftung
erreicht werden. Gleichzeitig wird die Bevorzugung des ruhenden Verkehrs reduziert.
Ziel ist es eine Verkehrswende auch mit fairen Parkgebühren abzubilden. Zeitparken
liegt über Zeittarife VRS. Die Variante 3 liegt knapp unter dem Preisniveau der privaten
Parkplätze und immer noch deutlich unter dem Niveau der Parkgebühren in Köln und
kann in der Höhe auch für die nächsten 3 Jahre (bis 2004) gültig bleiben. Geschätzte
Mehreinnahmen für die Stadt mind. 1,1 Mio. €

2. Abschaffung des kostenlosen Kurzparkens bis 15 Minuten „Brötchentaste“
3. Abschaffung des kostenlosen Parkens an Adventssamstagen

4. Einführung eine Tagesticket Zone 1 für 12 € statt Tagesticket für Zone 1.

5, Einführung kostenloser ÖPNV an Adventssamstagen im Stadtgebiet Berg. Gladbach
6. Verwendung der Mehreinnahmen von 1,1 Mio. € (ca. aus der Parkgebühren für
klimafreundliche städtebauliche Maßnahmen, Kulturförderung und Umbau für einen
klimafreundlichen ÖPNV. (siehe Beispielliste oben)

Als Anlagen: (Ticketpreise Auszug aus VRS-Broschüre 2007, Ticket VRS Tabelle 2016 und 2021, Presse
KStA 20086, Presse Express 2016, Parkgebührenordnung BGL 2006, Parkzonen BGL)



Parkgebührenordnung 32.7

Gebührenordnung
für Parkuhren/Parkscheinautomaten

in der Stadt Bergisch Gladbach

(Parkgebührenordnung)

Aufgrund des $ 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch
Artikel] 43 des Gesetzes vom 21.06.2005 (BGBl. 1 S. 1818), in Verbindung mit $ 1 der
Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen über die Ermächtigung zum Erlass von
Gebührenordnungen nach $ 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes vom 04.02.1981
(GV NRW S. 48), zuletzt geändert durch Artikel 234 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GV
NRW S. 274), in Verbindung mit $ 38 des Ordnungsbehördengesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) ın der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 05. 1980

(GV NRW S. 528), zuletzt geändert durch Artikel 73 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GV

NRW S. 274), hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in der Sıtzung am 23.03.2006
folgende Anderung der Gebührenordnung beschlossen:

81

Soweit das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen nur während des Laufs einer Parkuhr
oder eines Parkscheinautomaten zur Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden Gebühren
nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben:

1. Das Kurzzeitparken an Parkscheinautomaten bis zu 15 Minuten ist gebührenfrei.

2. Die Gebühren betragen je angefangene 20 Minuten 0,50 € für folgende Parkplätze:

Tiefgarage Bergischer Löwe

Parkstreifen Schloßstraße

von Nikolausstraße bis Wendehammer Fußgängerzone

Parkstreifen Schloßstraße

von Wendehammer Fußgängerzone bis Am Stockbrunnen

Parkplatz Siebenmorgen
neben der Kreissparkasse

Parkstreifen Bertram-Blank-Straße

von Dolmanstraße bis Sıebenmorgen

Parkplatz Bertram-Blank-Straße

4. Die Gebühren betragen je angefangene 30 Minuten 0,50 € für alle übrigen
gebührenpflichtigen Parkplätze.
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5. Die Gebühren für ein Tagesticket betragen 5 €.

6. Die Gebühren für ein Monatsticket betragen 50 €.

Ein Monatsticket kann für folgende Parkplätze erworben werden:

Parkplatz Schnabelsmühle

Schloßberggarage

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Erteilung eines Monatstickeits.

82

Die Parkgebühren werden montags bis freitags in der Zeit von 09.00 bis 18.00 Uhr, samstags
in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr erhoben (ausgenommen an Feiertagen).

83

Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Parkgebührenordnung vom 10.04.2003 außer Kraft.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen
dieser Verordnung ist nach $ 7 Abs. 6 der GO NW unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres seit Inkrafttreten geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
nicht durchgeführt wurde,

b) die Verordnung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ıst,

c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt ist und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wurden, die den Mangel

ergibt.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Verordnung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt gemacht.

Bergisch Gladbach, den 24.03.2006

Klaus Orth

Die Verordnung vom 24.03.2006 wurde am 28.03.2006 im Kölner Stadtanzeiger und in der
Bergischen Landeszeitung veröffentlicht und ist ab 29.03.2006 ın Kraft.
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en== Gükigob 11.2016
a PreisenER DO

.....Einzel- und derTickets Km nnköln _köinfu
__|Einzelficker Erwachsene| uns|350 500| 770 on
2...| EinzelTicket Kinder |2330|) 160] 160 200 250, 370| 510) soll 20) DO

1 4erTicket Erwachsene 161070|1381070 14,50, 1900 | 29,30) 43,00|| sıa| 200°EEEDNNgt . 5 en pet 3 : BENEENDEDE

| 4erficket Erwachsene & 8,30| 4810,10] 1461010| 13,70; 1790 | 27,60: 40,60) A300 Sal‚ZerlicketErwachseneX || EL ‚eih10 |13,70, 1730} 27,60) 90,60 |

 jgefickerkinder1]3001| 52011 640| 640| 8.00; 1000 |188011 20a01l 2zsol| 2820)
__ [&erTickerkinder __@|aco|| 500|| soo] 600780, 970] 1940|) ı9s0l| 2500| 00 7DV

Idee monipas | | saoll sol sao|a0 ma. lan —5.,4A
Top en

._ \TogesficketPerson | | 7.00 \_850.|1060| 13,40 |1800| 24,90|| 2660] 20) DO
 ITegesTickerSPersonen | | _9s0j| 12,90]!12,90) 16,30 19,40 , 26,10| 35,50| sas0| ao)

| Wochenficket [soll 2ar0]| 20,70 |3100 3760 |55.60| 6so]| zusol| a0)
_|Monasficket | | 6820|) 92.90|| 92,90 /11700| 2140 |21110 125510] 2880| 206050°DU
__|MonatsficketimAbo_ | | 6060|| 81,20]: 81,20,102,70| 123,90 ;183,20 1219,30 | 22020| 2310) _

 [Monsstieermobirass | [2ms0ll szr0] 3770 4350, sao | ea mu 585°
| Formel 9Ticket* | |s920|| 65.30|| e5,s0| 7550 me ms a0) O9
pn nn ERNERENDEN nn een 4 5 £ BENBBRONGNEN

©... Formel 9Ticket im Abo* [3,10] 57,60 |57,60 |; 66,00. 80,70 196120 116,30 1. a__ [Akeweotickerfäb) | |ensoll 5500] 55.00;6160| 7850 _ es10 jaso|[ısrollıne])

2.1] MonatsTicket 2 54,50][ 69,60]: 69,60|: 87,90 106,30 1158,30 191 a0| 20600] 223,0)
aPaten } ” E ee ee \ eg arena Terme OT erMs EEESSNSERGEE

 [Primafickert | [4870| 62,501] 62,50. 79,70. 96,60 nano] 16950) 0000:
__ISirterficker(äbe)ö | | 4870|) 6250|| 82,50, 79,70 96,60 ‚1n,ao 1snsol|ıso.soll ıs0])_—
che 5939EIRERSEERTNN Tenr er HEHNIEREENERE Eee u Deren EEE ee en F ” wer ” ERmEEPTEITE ” BEER, E

22:4 Einzelfahrt 753 120 zur 1,40 | 1,90:: 2,50 | 3,90|| 5,70 | 220]! 8880|an ah ERBE mot enre ” TE gem 3 ” Teen BER BERSERE E

 Äfwoce |[goal ızao|1240,15,50, 1880 |2280|] 3.0011 3000| sl) DO
Mana | | 3310|] 46,50|| 46,50, 8,50 70,70 j105,60 |12760 |1340| 1310| DO

___IpehriMenssrte) __| [3030| 9060|,40,0|51.40. 62,00 |91,60 109,70|aasol en) —
ae

©sEinzelfahrt Erwachsene WISE NED.

5 Einzelfahrtu5 “ = EHER me
8Woche BO nen

Monat sn
2... Jah(Monatsrate) Nln
2.Auschlag Fahrrad met—UTII

2, Einzelfahrt VRS-AnschlussTicket 0Si
2...[artenVai im mobenun!—5Ö‚=E

©..@& Als Hond/Ticket zum vergünstigten Preis, BeimKaufvon vier EinzefTichetsdergleichen MoßgebliehfürdiegenauenPremnd_—D——
2Preisstufe wird automatischeinvergünstigtes SerTigketberechnetdasvierteEinze. Leistungenoller-TicketssinddieBefärde

wu... Ticketkostetentsrecchendwengene — —=—=—=.„gungsbedingungenNahverkehrNRWunddie :

222... Eimel.oder derTicket (im erweiterten VRS-Netz han.Im „GroßenGrenchen
2. Kinder unter 6 JahrenundHundefahrengrundsätzlich kosten il: —E—



Einzel- und 4erTickets

EinzelTicket Erwachsene © 2,0 3200| 300. 400. 530 820) 11,90] 14,80] 18,10|
EinzelTicket Kinder (6-143.) © 1,0 160, 200, 2,60 3,80) 5,20 8,60

AerTicket Erwachsene 8,00| 10,00i 12,00 | 12,00 16,00 | 21,20 32,80: 47,60| 59,20| 72,40
4erTicket Kinder (6-143) 400| 520|640] 640 800 1040 15,20. 20,80 | 28,40| 34,20 |
AerTicket MobilPass 5,50 6,60 6,60 | 9,10 ; 11,60 18,10: 26,50
24Stunden Tickets

24Stundenficket 1Person _®® 7,30 8,80 | 11,10. 13,90 19,10) 25,90] 27,60] 30,10|
24Stundenficket5 Personen 88 10,303 13,40| 13,40 ; 16,96 : 20,20 27,10 ı 37,20| 41,30| 43,40
ZeitTickets Erwachsene

WochenTicket &®®& 20,40| 28,20 | 28,20 : 35,30 : 42,80 63,20 : 77,10 | 90,80| 104,70 |
MonatsTicket 8 78,10 } 105,50| 105,50 | 133,00 : 160,70 240,00 | 289,90! 306,60| 325,20|

MonatsTicketim Abo 68,10| 89,40 89,40 ' 113,10| 136,40 201,70 | 241,70 252,50$265,80
MonatsTicket MobilPass 32,20 | 42,80| 42,80 : 49,50 : 60,40 7150; 86,40

MonatsTicket MobilPassimAbo 27,90| 37,10| 37,10: 42,80| 52,40 62,00| 74,90
nn nnnn m

Formel9Ticket 8 56,10] 75,10] 75,10; 86,10: 106,00 126,30 ; 152,40
Formel9Ticket im Abo 48,20| 64,50| 64,50 73,90 90,50 107,80 ! 130,30

Aktiv60Ticket (Abo) 46,40| 62,00| 62,00 | 69,60 | 84,50 100,50 | 117,70| 131,60| 146,80|

ZeitTickets Schüler/Azubis _

MonatsTicket 61,30 | 78,30 1 78,30 ; 99,10 : 119,80 178,40 ! 215,70 |233,10] 251,40|
PrimaTicket 55,105 70,70) 70,70 i 90,00 | 109,20 159,90 : 191,50
StarterTicket (Abo) 55,10 70,70 | 70,70 90,00 : 109,20 159,90 | 191,50 |] 204,40 | 214,90
Azubificket (Abo) 64,10

Zuschläge 1. Klasse L _

Einzelfahrt ® 1,30 150: 200) 270 410| 600) 740] 9,10!
Woche &® 10,20| 14,10| 14,10 | 17,70 | 21,40 31860: 3860| 45,40 | 52,40
Monat ®_____3910| 52,80 | 52,80 : 66,50 : 80,40 120,00 | 145,00| 153,30| 162,60 |
Jahr (Monatsrate) 34,10| 44,70| 44,70 , 56,60 | 68,20 100,90| 120,90| 126,30| 132,90|
Schnellbuszuschläge Linie SB60

Einzeffahrt Erwachsene ® 3,40

Einzeifahrt Kinder (6-14 1.) 8 1,70

Woche & 17,20

Monat &® 57,00
Jahr (Monatsrate) 49,90

Zuschlag Fahrradmitnahme

EinzelTicket (Preisstufe 1b/2a) 3,00

Mt082.0.00...30
AnchusTicketO5

Einzelfahrt VRS-AnschlussTicket 4,00 (gilt nur in Verbindung mit VRS-ZeitTickets) |
& Diese VRS-Tickets gibt es auch als HandyTicket - mit einem Preisvorteil Maßgeblich für die genauen Preise und Leistungen

von mindestens 5%. EinzelTickets sind sogar 10% günstiger. aller Tickets sind die Beförderungsbedingungen

Nahverkehr NRW und die Tarifbestimmungen des

® Diese VRS-Tickets gibt es auch als OnlineTicket - mit einem Preisvorteil VRS, die Sie unter vrs.de finden.
von mindestens 5%.

Kinder unter 6 Jahren und Hunde fahren grundsätzlich kostenlos mit. Alle Preise ir EUR, gültig ab 01.01.2021


